
1. Geltungsbereich 

1.Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

sämtliche Verträge über die mietweise Überlassung 

von Veranstaltungsräumen und -flächen zur 

Durchführung von Veranstaltungen aller Art wie 

Hochzeiten, Geburtstage, Ausstellungen, 

Tanzveranstaltungen, Firmenfeiern und sonstige 

Familienfeiern inklusive aller damit verbundenen 

weiteren Leistungen und Lieferungen des Grenzhof 

Hotel & Restaurant. 

2.Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 

Flächen, Räume sowie die Einladung zu 

Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen 

Veranstaltungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 

des Hotels.  

3.Veröffentlichungen jeder Art, in denen auf den 

Veranstaltungsort hingewiesen wird, sind dem Hotel 

rechtzeitig vorher zur Kenntnisnahme zu übersenden. 

Sie bedürfen der Genehmigung durch das Hotel.  

2. Vertragsabschluss, Vertragspartner 

1.Ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem Grenzhof 

Hotel & Restaurant kommt erst dann zustande, wenn 

sowohl eine schriftliche Bestätigung des Hotels vorliegt 

als auch die vom Kunden zu leistende Anzahlung 

vollständig überwiesen und der Vertrag unterschrieben 

wurde. Mit Eingang der Anzahlung und der 

unterzeichneten Vereinbarung gelten diese AGB als 

verbindlich vereinbart. 

2.Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren 

grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche 

verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Die 

Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, 

die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Hotels beruhen.  

3.Der Kunde ist verpflichtet, das Hotel unaufgefordert, 

spätestens bei Vertragsabschluss darüber aufzuklären, 

ob die Veranstaltung aufgrund ihrer politischen, 

religiösen oder sonstigen Charakters geeignet ist, den 

reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit  

3. Leistungen, Preise & Zahlungsbedingungen 

1.Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten 

und vom Hotel zugesagten Leistungen zu erbringen. 

2.Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die 

Bereitstellung bestimmter Räume/Zimmer. Sollten 

diese in der Auftragsbestätigung zugesagt, aber nicht 

verfügbar sein, ist das Hotel verpflichtet, sich um 

gleichwertigen Ersatz  

3.Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und die von 

ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen 

vereinbarten Preise bzw. geltenden Preise des Hotels 

zu zahlen. Das gilt auch für vom Kunden veranlasste 

Leistungen und Auslagen an Dritte.  

4.Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige 

gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Überschreitet der 

Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und 

Vertragserfüllung 4 Monate und erhöht sich der vom 

Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete 

Preis, so kann dieses den vertraglich vereinbarten Preis 

angemessen, höchstens jedoch um 5% anheben. 

Erhöht sich die Mehrwertsteuer zum Tage der 

Leistungserbringung, so ändern sich die vereinbarten 

Preise entsprechend. Das Hotel ist berechtigt, die 

Mehrwertsteuerbelastung nachzubelasten.  

5.Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind 

binnen 14 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug 

zahlbar. Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung 

fälliger Forderungen jederzeit von Kunden verlangen.  

Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, die jeweils 

geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 

derzeit 8% bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein 

Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5% über dem 

Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel bleibt der 

Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. Für 

jede Mahnung nach Verzugseintritt kann das Hotel vom 

Kunden Mahnkosten in Höhe von EUR 5,00 verlangen. 

Diese hat der Kunde an das Hotel zu erstatten. Alle 

weiteren Kosten, die im Rahmen des Inkassos anfallen, 

trägt der Kunde.  

6.Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom 

Kunden eine angemessene Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung in Form einer Kreditkartengarantie, 

einer Anzahlung oder Ähnlichem zu verlangen. Die 

Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine 

können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. Die 

vereinbarten Anzahlungen sind nicht rückerstattbar. 

Sollte das Hotel jedoch im Falle eines Rücktritts in der 

Lage sein, Zimmer und/oder Veranstaltungsräume zum 

gleichen Preis weiterzuverkaufen, werden die 

Anzahlungsbeträge rücküberwiesen. Sollten die 

Zimmer und /oder Veranstaltungsräume nicht zum 

gleichen Preis weiterverkauft werden können, hat der 

Kunde die Differenz zu zahlen. Die 

Reservierungsgebühr für Veranstaltungen in der 

Festscheune ist davon ausgenommen und nicht 

rückerstattbar.  

7.In begründeten Fällen, z. B. Zahlungsrückstand des 

Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges ist 

das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsabschluss bis 

zu Beginn der Veranstaltung eine Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender oder eine 

Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung 

oder Sicherheitsleistung bis zur vollen Vergütung zu 

verlangen. 

8.Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder 

rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung 

des Hotels aufrechnen oder mindern bzw. ein 

Zurückbehaltungsrecht ausüben.  

9.Werden nach Vertragsunterzeichnung Umstände 

bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden nach dem 

Dafürhalten des Hotels zweifelhaft erscheinen lassen, 

so ist das Hotel berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 

oder nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistungen 

die vereinbarten Leistungen zur Verfügung zu stellen.  

4. Rücktritt durch den Kunden 

1.Ein Rücktritt nach Vertragsabschluss ist grundsätzlich 

nicht kostenfrei möglich. Ein Rücktritt des Kunden von 

dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag bedarf der 

schriftlichen Zustimmung des Hotels. Erfolgt diese 

nicht, so sind in jedem Fall die vereinbarte Raummiete 

aus dem Vertrag sowie bei Dritten veranlasste 

Leistungen auch dann zu zahlen, wenn der Kunde 

vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt und 

eine Weitervermietung nicht mehr möglich ist.  
2.Sofern zwischen dem Kunden und dem Hotel ein 

Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag 

schriftlich vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin 

vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder 

Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. 

3.Tritt der Kunde nach Vertragsunterzeichnung bzw. 

nach Ablauf des vertraglich vereinbarten kostenfreien 

Rücktrittstermin zurück, ist das Hotel berechtigt, 

zuzüglich zur vereinbarten Raummiete (Scheune 2000 

EUR, Banketträume im Haupthaus 500 EUR) und den 

Kosten für die Leistungen Dritter folgende 

Stornierungskosten in Rechnung zu stellen: Die 

Entschädigungspauschale beträgt bei einem Rücktritt 

bis 60 Tage vor der Veranstaltung 50% des vertraglich 

vereinbarten Betrags für die Veranstaltung 

insbesondere für die Überlassung der 

Hotelräumlichkeiten, Hotelzimmer und die 

Bereitstellung von Speisen und Getränken. Bei einem 

Rücktritt unter 60 Tagen vor der Veranstaltung beträgt 

die Endschädigungspauschale 80% des vertraglich 

vereinbarten Betrages für die Veranstaltung, 

insbesondere für die Überlassung der 

Hotelräumlichkeiten, Hotelzimmer und die 

Bereitstellung von Speisen und Getränken.  

4.Die Berechnung des Speisenumsatzes erfolgt nach 

der Formel: vereinbarter Speisenpreis zuzüglich der 

Getränke x Teilnehmerzahl. War für die Speisen noch 

kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 

Speisenangebot des jeweils gültigen 

Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt. Getränke 

werden mit einem Drittel des Speisenpreises 

berechnet.  

5. Rücktritt des Hotels 

1.Sofern ein kostenloses Rücktrittsrecht des Kunden 

innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich vereinbart 

wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen 

anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten 

Veranstaltungsräumen vorliegen und der Kunde auf 

Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum Rücktritt nicht 

verzichtet.  

2.Wird eine vereinbarte oder oben gemäß Punkt 2 

verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch 

nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten 

angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das 

Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

3.Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich 

gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich 

zurückzutreten, beispielsweise falls  

➢ höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht 

zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages 

unmöglich machen; 

➢ Veranstaltungen unter irreführender oder 

falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z. B. in der 

Person des Kunden oder des Zwecks gebucht werden;  

➢ das Hotel begründeten Anlass zu der 

Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der 

Hotelleistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die 

Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der 

Öffentlichkeit gefährden kann, ohne, dass das dem 

Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels 

zuzurechnen ist.  

4.Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein 

Anspruch des Kunden auf Schadensersatz, Sollte bei 

einem Rücktritt nach Punkt 5, Satz 2 oder 3 ein 

Schadensersatzanspruch vom Hotel gegen den 

Kunden bestehen, so kann das Hotel den Anspruch 

pauschalieren, Punkt 4, Satz 3 und 4. 

6.Änderung der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit 

1.Die Finale Personenanzahl muss dem Hotel 7 Tage 

vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden. Eine 

nachträgliche Reduzierung der Personenanzahl wird 

dem Kunden in Rechnung gestellt. 

2.Im Falle einer Abweichung nach oben wird die 

tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. Sollte die 

Teilnehmerzahl um mehr als 5 % überschritten werden, 

kann u. U. die gewünschte Speisenfolge nicht mehr 

serviert werden, es sei denn, das Hotel hat der 

Änderung zugestimmt.  

3.Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 

10 % ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten Preise 

neu festzusetzen sowie die bestätigten Räume zu 

tauschen, es sei denn, dass dies dem Kunden 

unzumutbar ist.  

4.Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder 

Schlusszeiten der Veranstaltung und stimmt das Hotel 

diesen Abweichungen zu, so kann das Hotel die 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 



zusätzliche Leistungsbereitschaft angemessen in 

Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein 

Verschulden. Verschieben sich die vereinbarten 

Schlusszeiten der Veranstaltungen und das Hotel muss 

Gäste wegen der verspäteten Räumung in einem 

anderen Hotel unterbringen, trägt der Kunde sämtliche 

hierfür anfallenden Kosten. Weitergehende 

Schadensersatzansprüche des Hotels bleiben dadurch 

unberührt.  

5.Bei Veranstaltungen, die über 24:00 Uhr 

hinausgehen, kann das Hotel, falls nicht anders 

vereinbart, von diesem Zeitpunkt an den 

Personalaufwand aufgrund Einzelnachweises 

berechnen.  

7. Mitbringen von Speisen 

1.Der Kunde darf Speisen und Getränke zu 

Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. 

Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung 

mit dem Hotel. Sollte solch eine schriftliche 

Vereinbarung getroffen worden sein, wird ein Beitrag 

zur Deckung der Gemeinkosten berechnet. Für den Fall 

der Zuwiderhandlung ist das Hotel berechtigt, pro 

Teilnehmer einen pauschalierten Schadensersatz für 

den entstandenen Ausfall zu fordern, der dem Hotel bei 

der Erbringung ihrer Leistung zugeflossen wäre.  

2.Das Hotel übernimmt keinerlei Haftung für 

gesundheitliche Schäden, die durch den Verzehr von 

mitgebrachten Speisen und Getränken auftreten. 

8. Nutzung von Technik & Veranstaltungsdurchführung 

1.Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen 

Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen 

von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in 

Vollmacht und auf Rechnung des Kunden. Der Kunde 

haftet für die pflegliche Behandlung und die 

ordnungsgemäße Rückgabe. Der Kunde stellt das 

Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der 

Bereitstellung dieser Einrichtungen frei.  

2.Die Verwendung von selbst mitgebrachten 

elektrischen Anlagen des Kunden unter Nutzung der 

Stromnetze des Hotels bedarf der schriftlichen 

Zustimmung des Hotels. Sollten durch die Verwendung 

dieser Geräte Störungen auftreten oder 

Beschädigungen an den technischen Anlagen des 

Hotels entstehen, geht dies zu Lasten und auf Kosten 

des Kunden, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten 

hat. Die durch die Verwendung entstehenden 

Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen und 

berechnen.  

3.Der Kunde ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, 

eigene Telefon-, Telefax- und 

Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür 

kann das Hotel eine Anschlussgebühr verlangen.  

4.Störungen an den vom Hotel zur Verfügung gestellten 

technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach 

Möglichkeit umgehend beseitigt. Zahlungen können 

nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit 

das Hotel diese Störung nicht zu vertreten hat. 

5.Für die Veranstaltung notwendige behördliche 

Genehmigungen, Auflagen und sonstige Erlaubnisse 

hat sich der Kunde rechtzeitig auf eigene Kosten zu 

verschaffen, soweit nicht anders vereinbart, und dem 

Hotel nachzuweisen. Ihm obliegt die Einhaltung 

öffentlich-rechtlicher Auflagen und sonstige 

Vorschriften,  

z. B.: die Einhaltung der Bestimmungen des 

Lärmschutzes, des Jugendschutzes, sowie die Zahlung 

anfallender GEMA Gebühren.  

6.In den Räumlichkeiten ist der Betrieb von 

gasbetriebenen Kochgeräten und Feuerwerkeffekten 

verboten.  

9. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 

1.Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch 

persönliche, Gegenstände befinden sich auf Gefahr 

des Kunden in den Veranstaltungsräumen, bzw. im 

gesamten Hotelbereich. Das Hotel übernimmt für 

Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, 

auch nicht für Vermögensschäden, außer bei grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Hiervon 

ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

2.Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den 

brandschutztechnischen Anforderungen zu 

entsprechen. Auf Verlangen des Hotels ist ein 

entsprechender behördlicher Nachweis vorzulegen. 

Erfolgt solch ein Nachweis nicht, so ist das Hotel 

berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten 

des Kunden zu entfernen.  

3.Wegen möglicher Beschädigungen sind die 

Aufstellung und Anbringung von Gegenständen vorher 

mit dem Hotel abzustimmen. Mitgebrachte 

Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach 

Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. 

Sonstige zurückgebliebene Gegenstände der 

Veranstaltungsteilnehmer werden auf Verlangen, 

Risiko und Kosten des betreffenden Teilnehmers 

nachgesandt. Das Hotel bewahrt die Sachen 6 Monate 

auf. 

4.Für eingebrachte Gegenstände des Kunden haftet 

das Hotel nach den Vorschriften des BGB bis max. € 

3.500,00 (§ 702 BGB). Die Haftung ist ausgeschlossen, 

wenn Zimmer, Tagungsräume oder Behältnisse in 

denen der Gast Gegenstände belässt, unverschlossen 

bleiben. Für Geld- und Wertsachen wird gemäß den 

Vorschriften des BGB nur bis zu einem Betrag in Höhe 

von € 800,00 (§ 702 BGB) bei Unterbringung im 

hoteleigenen Safe gehaftet. Im Übrigen gelten 

insbesondere die Bestimmungen der §§ 701 ff. BGB. 

5.Verpackungsmaterial, das in Zusammenhang mit der 

Belieferung der Veranstaltung durch den Kunden oder 

Dritte anfällt, muss vor oder nach der Veranstaltung 

vom Kunden entsorgt werden. Sollte der Kunde 

Verpackungsmaterial im Hotel zurücklassen, ist das 

Hotel zur Entsorgung auf Kosten des Kunden 

berechtigt.  

7. Haftung des Kundens für Schäden 

1.Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle 

Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch 

Veranstaltungsteilnehmer bzw. –Besucher, Mitarbeiter 

oder sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst 

verursacht werden.  

2.Das Hotel kann vom Kunden die Stellung einer 

angemessenen geeigneten Sicherheit  

(z. B. Versicherungen, Kautionen) verlangen.  

3.Bei fahrlässiger Beschädigung der zur Verfügung 

gestellten Räume oder hauseigenen Einrichtungen 

haftet der Veranstalter für seine Gäste.  

4.Wir verweisen auf die Haftungs- und 

Sorgfaltsverpflichtung aller Eltern für Ihre 

minderjährigen Kinder.  

8. Haftung des Hotels 

1.Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. 

Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind 

ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu 

vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung von 

vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer 

Pflichtverletzung des Hotels steht die eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 

Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des 

Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf 

unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für 

Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm 

Zumutbare beizutragen, um die Störungen zu beheben 

und einen möglichen Schaden gering zu halten. Im 

Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig 

auf die Möglichkeit der Entstehung eines 

außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.  

2.Nachrichten, Post- und Warensendungen für den 

Kunden werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel 

übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung und auf 

Wunsch gegen Entgelt die Nachsendung derselben.  

9. Veranstaltungen mit Beschallung, Live- Musik & Tanz  

1.Veranstaltungen mit Tanz, insbesondere mit Live-
Musik, müssen mit dem Hotel abgesprochen werden. 
Das Hotel ist berechtigt, Auskunft über den Stil und die 
Art des Auftritts einer Band, Kapelle oder anderer 
Künstler / Darbieter zu verlangen. Die geplante Musik / 
Darbietung / Aufführung bedarf der Zustimmung durch 
die Geschäftsführung des Hotels. Die Lautstärke der 
Musik muss im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen 
bleiben. Um dies zu gewährleisten, ist es nötig, die 
Fenster in unseren Veranstaltungsräumen ab 22:00 
Uhr geschlossen zu halten. Generell sind in unserer 
Festscheune die vorhandenen Eingänge zur limitierten 
Tonanlage zu verwenden. Die Geschäftsführung sowie 
die leitenden Angestellten der Grenzhof GmbH sind 
jederzeit berechtigt, die Einhaltung zu überprüfen und 
eine Lautstärkereduzierung zu verlangen. Ab 03:00 Uhr 
darf nur noch Hintergrundmusik gespielt werden. Auch 
auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug und den 
Hotelzimmern bitten wir unsere Gäste um 
Rücksichtnahme auf unsere Nachbarn und andere 
Hotelgästen.  
2.Plant der Veranstalter Musik mit weiterem 
technischem Equipment, so ist dies unbedingt mit der 
Geschäftsführung abzusprechen.  
3.Für eventuelle verursachte Schäden an fremder und 
hauseigener Technik haftet der Veranstalter, in keinem 
Fall die Grenzhof GmbH.  
4.Alle unvorhergesehenen Kosten im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung (Ordnungsbehörden, zusätzliche 
GEMA-Gebühren) trägt der Veranstalter, auch wenn 
diese erst im Nachhinein erhoben werden.  

10. Zimmerbuchung / Check-In & Check-Out 

1.Hotelzimmer stehen ab 16:00 Uhr zur Verfügung. 

Check-out ist bis 11:00 Uhr am Abreisetag erforderlich. 

2.Bei verspäteter Abreise kann eine zusätzliche Gebühr 

erhoben werden. 

11. Schlussbestimmung 

1.Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der 

Antragsannahme oder dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen sollen 

schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder 

Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam.  

2.Erfüllungs- oder Zahlungsort ist Heidelberg.  

3.Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Scheck- 

und Wechselstreitigkeiten - ist im kaufmännischen 

Verkehr Heidelberg. Sofern ein Vertragspartner die 

Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und 

keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als 

Gerichtsstand Heidelberg.  

4.Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-

Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist 

ausgeschlossen.  

5.Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen unwirksam 

oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten 

die gesetzlichen Bestimmungen.  

 


